
Betreff: Verstetigung der Online-Wahl bei Sozialwahlen - Bitte um gesetzliche 

Regelung 

 

vielen Dank für unser Telefonat zu den Sozialwahlen heute Vormittag.  

Wie erläutert besteht dringender gesetzlicher Regelungsbedarf, um die Sozialwahlen 

2029 erneut als Online-Wahl durchführen zu können. Die Fristen für die benötigte 

BSI-Zertifizierung und die anschließende europaweite Ausschreibung erfordern 

leider einen langen Vorlauf, so dass eine Verstetigung der 2023 erfolgreich als 

Modellprojekt durchgeführten Online-Abstimmung bereits bis zum Frühjahr 2025 

erfolgen muss. Wir haben uns mit diesem Anliegen bereits 

 gewandt. Das entsprechende 

Schreiben, dem Sie auch die Hintergründe zum Thema entnehmen können, füge ich 

Ihnen zur Information bei. 

Wir sind  ausgesprochen dankbar, wenn er sich dieses sicher nicht 

wahlkampfrelevanten Themas annimmt und eine kurzfristige Umsetzung 

idealerweise noch mit einem Omnibusgesetz in diesem Jahr unterstützt.  

Sollten Sie Fragen haben oder wir dabei unterstützen können, kommen Sie gerne auf 

mich zu. 

Mit freundlichen Grüßen 

 




